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Antrag auf Erteilung des Spielrechts in Erwachsenenmannschaften gem. § 19 (6) SpO 
 

Das Formular ist vollständig in Druckbuchstaben auszufüllen. Der antragstellende Verein ist für die im Antrag gemachten Angaben 
voll verantwortlich. Falls die Spielberechtigung aufgrund unrichtiger Angaben erteilt wurde, ist diese von Anfang an ungültig (§§ 5, 

13 RO DHB + § 16 SpO DHB)! 
 

Den Antrag auf Erteilung des Spielrechts in Erwachsenenmannschaften stellt der Erstverein bei seiner zuständigen Passstelle.  
Angaben des Vereins und der Spielerin/des Spielers: 

Der Verein (Erstverein): 
Name des Vereins Vereinsnummer Landesverband 

Vereinsvertreter 

beantragt für die Spielerin/den Spieler: 
Vor- und Nachname 

geb. am: Spielausweis-Nr.: 

 die Erteilung des Spielrechts in Erwachsenenmannschaften gem. § 19 (6) a). | Spielerinnen: 16 J., Spieler: 17 J. 

 die Erteilung des Spielrechts in Erwachsenenmannschaften gem. § 19 (6) b). | nur DHB-Kader-Spielerinnen: 15 J. 

 die Erteilung des Spielrechts in Erwachsenenmannschaften gem. § 19 (6) c). | nur DHB-Kader-Spieler: 16 J.  

Im Fall der Buchst. b) + c) fügen wir den Nachweis der DHB-Kaderzugehörigkeit bei. 
 

 Das Spielrecht soll im Erstverein wahrgenommen werden. 

 Das Spielrecht soll im Zweitverein über das Zweitspielrechtsasd                wahrgenommen werden. 

Angaben Zweitverein: 
(ggf. streichen) Name des Vereins & Vereinsvertreter Vereinsnummer LV 

Mannschaft Mannschafts-Nr. Spielklasse Staffel 

verbindliche Angaben zum Erstspielrecht im Erstverein: 
(Auszufüllen, sofern am Tag der Beantragung noch nicht durch Spieleinsatz festgelegt) 

Mannschaft Mannschafts-Nr. Spielklasse Staffel 

Ggf. verbindliche Angaben zum Zweitspielrecht im Erstverein: 
(Auszufüllen, sofern am Tag der Beantragung noch nicht durch Spieleinsatz festgelegt und Drittspielrecht beantragt wird) 

Mannschaft Mannschafts-Nr. Spielklasse Staffel 

Ärztliche Bestätigung (Die Bescheinigung darf bei erster Antragstellung nicht älter als einen Monat sein!)  
Für Folgebeantragungen ist die Bestätigung n i c h t mehr erforderlich! 
Gegen den Einsatz der genannten Spielerin/des genannten Spielers in Erwachsenenmannschaften 
bestehen aus ärztlicher Sicht keine Bedenken. 

Datum Unterschrift und Stempel d. Arztes/der Ärztin 

Erstverein, Zweitverein, Jugendspielerin/Jugendspieler und Personensorgeberechtigte erklären Einver-
nehmen und Richtigkeit der Angaben sowie die Einhaltung der Vorgaben des § 19 (6). 

_________________________________________       ___________________________________________ 
  Unterschrift und Stempel Erstverein     Unterschrift und Stempel Zweitverein 

_________________________________________       ___________________________________________ 
        Unterschrift der Spielerin/des Spielers       Unterschrift d. Personensorgeberechtigten 
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Information zum Datenschutz gemäß Art. 13 und 14 DSGVO  
Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns und Ihre daraus entstehenden Rechte.  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Ansprechpartner  
Die verantwortliche Stelle ist der Bayerische Handball-Verband e.V. (BHV), Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München. Unsere 
Datenschutzbeauftragte, Dr. Charlotte Lauser, ist zu erreichen über die E-Mail-Adresse: datenschutz@lauser-nhk.de.  

Art der erhobenen personenbezogenen Daten  
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir bei Antragsstellungen von Ihnen erhalten, zur Bearbeitung der An-
tragstellung und im Rahmen unserer satzungsgemäßen Bestimmungen. 
Der BHV veröffentlicht ausschließlich die personenbezogenen Daten in seinen Verbandsmedien, soweit dazu eine satzungs-
mäßige Verpflichtung besteht oder dies zur Erfüllung seines Verbandszweckes erforderlich ist. Bei Veröffentlichung über die 
Internet-Homepage des Verbandes werden die zu veröffentlichenden Daten getrennt von der EDV-Anlage des BHV gesondert 
für die Veröffentlichung bereitgestellt.  
Im Übrigen werden Daten nur mit Einwilligung des Antragstellers veröffentlicht (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 
und unserer Satzungsmäßigen Bestimmungen. Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Bearbeitung der Antragstellung. Weiter 
werden die Daten im Rahmen unserer oben genannten berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) und ggf. im Rahmen 
der von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verarbeitet. Darüber hinaus kann die Offenlegung personen-
bezogener Daten im Rahmen von behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung, Strafverfolgung 
oder Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden. 

Datenempfänger 
Innerhalb unseres Hauses sind Datenempfänger die Mitarbeiter für den Kontakt mit Ihnen und die vertragliche Zusammen-
arbeit für die Organisation und die Durchführung des Vertragsverhältnisses (inkl. der Erfüllung vorvertraglicher Maßnah-
men). Personenbezogene Daten werden ggfs. je nach Anforderung auch an Dritte zur dortigen Verarbeitung weitergeben, z.B. 
an die Softwareanbieter unserer EDV-Systeme sowie weiterer Dienstleister im Rahmen von Wartungsverträgen, an unser 
Steuerbüro sowie ein Rechenzentrum für die Finanzbuchhaltung, an die Dienstleister für die Akten- und Datenträgervernich-
tung sowie öffentliche Stellen, welchen wir auf gesetzlicher Grundlage die Daten zukommen lassen müssen. Sämtliche 
Dienstleister sind vertraglich gebunden und insbesondere dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln. 

Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation  
Ihre Daten werden nur innerhalb Deutschlands verarbeitet und nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion übermittelt.  

Speicherdauer der Daten 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr 
erforderlich, werden diese gelöscht. Ausnahmen ergeben sich, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten zu erfüllen sind, 
z.B. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung
bzw. Dokumentation betragen in der Regel sechs bis zehn Jahre. Weiterhin werden Daten gespeichert zur Erhaltung von
Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt. Gegebe-
nenfalls sind weitere Aufbewahrenspflichten zu beachten. Sofern die Datenverarbeitung im berechtigten Interesse von uns
oder einem Dritten erfolgt, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sobald dieses Interesse nicht mehr besteht.
Hierbei gelten die genannten Ausnahmen.

Datenschutzrechte  
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, ggfs. das Recht auf Widerspruch  gem. 
Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Soweit Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, 
haben Sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungs-
recht gelten ggf. Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zustän-
digen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bay-
erisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach.  
Für die Durchsetzung Ihrer Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte an: info@bhv-online.de  

Pflicht zur Bereitstellung von Daten 
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, 
Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in 
der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen.  

� Der Antragsteller bzw. der/die gesetzliche/n Vertreter bestätigen durch Unterschrift auf der Vorderseite, das Vor-
stehende zur Kenntnis genommen zu haben, und sind mit der Veröffentlichung folgender Daten Online bzw. über 
das Internet (BHV-Homepage, URL: www.bhv-online.de bzw. nuLiga, URL: https://www.bhv-online.de/nuliga/ im 
Onlinespielbericht) einverstanden:  
• Name, Vorname, Verein und darüber hinaus
• Geworfene Tore, sowie 7-Meter
• Im Spielbericht ersichtliche Strafen

Dies ist eine Kurzform der Information zum Datenschutz, die ausführliche aktuelle Form finden Sie auf unserer Homepage www.bhv-online.de/da-
tenschutz.  
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